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An die 
Vorsitzende des  
Innen- und Rechtsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Frau Monika Schwalm (MdL) 
 
24105 Kiel 
 
Herren Fraktionsvorsitzende und  
Frau Abgeordnete Spoorendonk 
Im  
Schleswig-Holsteinischen Landtag 
 
per Boten 

Innenministerium 
des Landes 

Schleswig-Holstein 

 
 Minister 

 
Kiel, 10. Juni 2004 
  
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unter Bezugnahme auf die Beratungen im Innen- und Rechtsausschuss des Schles-

wig-Holsteinischen Landtages am 9. Juni 2004 zum Entwurf eines Gesetzes zur Ver-

besserung der Sicherheit in den schleswig-holsteinischen Hafenanlagen (Hafenanla-

gensicherheitsgesetz), Drs. 15/3452 vom 14. Mai 2004, sende ich Ihnen absprache-

gemäß den Entwurf eines „Vorschaltgesetzes“.  

Aus zeitlichen Gründen geht der Entwurf direkt an die Fraktionen des Landtags und 

den SSW.  

Ich habe, wie von Dr. Lutz angekündigt, die §§ 12 – 16 sowie alle Verordnungser-

mächtigungen entfernen und § 8 verändern lassen. Ergänzend füge ich den Entwurf 

einer Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsge-

bühren „Polizeiliche Angelegenheiten“ bei, nach der die Gebühren bis zum Inkrafttre-
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ten des endgültigen Gesetzes erhoben werden sollen.  

 

Die bereits ausgesprochene Einladung zur Verbandsanhörung über den Entwurf der 

Hafenanlagensicherheitsverordnung sowie den Entwurf einer Landesverordnung zur 

Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren „Polizeiliche Angele-

genheiten“ habe ich aufgehoben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Gez. Klaus Buß 

 

Anlage 
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ENTWURF 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Sicherheit in den schleswig-

holsteinischen Hafenanlagen (Hafenanlagensicherheitsgesetz - HaSiG) 

Vom ...........2004 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen 

 

 

§ 1 

Zielsetzung und Geltungsbereich 

 

(1) Dieses Gesetz dient der Ausführung der durch Gesetz vom 22. Dezember 2003 

(BGBl. II S. 2018) vorgenommenen Änderungen des Internationalen Übereinkommens 

von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See und des Internationalen Co-

des für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen (International Ship and 

Port Facility Security Code - ISPS-Code) und der Verordnung Nr. 725/2004 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung der Gefahrenabwehr auf Schif-

fen und in Hafenanlagen vom 31. März 2004 (ABl. EG Nr. L 129 S. 6) und dem Schutz 

vor Angriffen auf die Sicherheit der schleswig-holsteinischen Häfen, insbesondere vor 

terroristischen Anschlägen. 

 

(2) Dieses Gesetz gilt in den Grenzen aller öffentlichen Häfen in Schleswig-Holstein 

und in privaten Häfen, in denen Güterumschlag oder Passagierverkehr erfolgt. 

 

 

§ 2  

Anwendungsbereich, Ausnahmen 

 

(1) Das Gesetz findet gemäß Abschnitt A/3.1.2 des ISPS-Code Anwendung auf Ha-

fenanlagen, in denen  

1. Fahrgastschiffe, unter Einschluss von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen oder 

2. Frachtschiffe mit einer Bruttoraumzahl von 500 und darüber unter Einschluss von 

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen, 



 - 5 - 

5 

die in der Auslandsfahrt eingesetzt werden, abgefertigt werden. Weitergehende Rege-

lungen der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesse-

rung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen sind davon unberührt. 

 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 entscheidet die nach § 3 zuständige Behörde über 

den Umfang der Anwendung dieses Gesetzes auf diejenigen Hafenanlagen, die trotz 

hauptsächlicher Verwendung durch Schiffe, die nicht in der Auslandsfahrt eingesetzt 

sind, gelegentlich Schiffe abfertigen müssen, die von einer Auslandsfahrt einlaufen 

oder zu einer Auslandsfahrt auslaufen. Die zuständige Behörde trifft ihre Entschei-

dung auf der Grundlage einer nach Maßgabe des ISPS-Code durchgeführten Risiko-

bewertung. 

 

(3) Das Gesetz findet keine Anwendung auf Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe oder 

sonstige Schiffe, die einer dem ISPS-Code angehörenden Vertragsregierung gehören 

oder von ihr betriebene Schiffe, die im Staatsdienst ausschließlich für andere als Han-

delszwecke genutzt  werden. 

 

 

§ 3 

Zuständige Behörde 

 

Zuständige Behörde (Behörde für Hafenanlagensicherheit – Designated Authority) ist 

die Wasserschutzpolizeidirektion Schleswig-Holstein. Ihr obliegt der Vollzug des ISPS-

Code, der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesse-

rung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen und dieses Gesetzes. 

 

 

§ 4 

Polizeiliche Sicht- und Anhaltekontrollen, Betretungsbefugnisse 

 

Die Polizei darf Personen in den örtlichen Bereichen nach § 1 Abs. 2 zur Verhütung 

von betriebsfremden Gefahren, die in schleswig-holsteinischen Häfen, insbesondere 

durch terroristische Anschläge drohen, kurzzeitig anhalten, befragen und verlangen, 

dass mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung ausgehändigt werden, sowie mitgeführ-
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te Sachen in Augenschein nehmen. Nach Maßgabe des Satzes 1 darf die Polizei 

Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge zur Inaugenscheinnahme, insbesondere der Koffer-

räume, Ladeflächen, Lade- und Personenbeförderungsräume, sowie Grundstücke und 

schwimmende Anlagen betreten. 

 

 

§ 5 

Betreiber von Hafenanlagen 

 

Betreiber von Hafenanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind die Eigentümerin oder der 

Eigentümer oder die Nutzungsberechtigten der Hafenanlagen. Im Einzelfall legt die 

zuständige Behörde den Betreiber einer Hafenanlage fest. 

 

 

§ 6 

Risikobewertung 

 

(1) Die Risikobewertung für die Hafenanlage gemäß Abschnitt A/15 des ISPS-Code 

und deren regelmäßige Überprüfungen gemäß internationaler Regelungen für die Ha-

fenanlage werden von der zuständigen Behörde durchgeführt. 

 

(2) Die beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der für die Risikobewertung zu-

ständigen Behörde sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 befugt: 

1. alle Hafenanlagen, die in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen, nach 

Vorankündigung zu betreten und zu besichtigen, 

2. von dem Betreiber der Hafenanlage Auskunft über die in Absatz B/15 des ISPS-

Code aufgeführten Punkte und die Vorlage aller dazu relevanten Unterlagen zu 

verlangen, soweit der Betreiber hierzu Angaben machen kann, 

3. sonstige Maßnahmen durchzuführen, die zur Durchführung der Risikobewertung 

erforderlich sind. 

 

(3) Der Betreiber einer Hafenanlage ist verpflichtet, die zuständige Behörde unverzüg-

lich zu unterrichten, wenn sich Art oder Zweckbestimmung einer Hafenanlage ändert 
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oder sonstige wesentliche Veränderungen, insbesondere erhebliche bauliche Verän-

derungen oder Änderungen in der Geschäftsführung eintreten.  

 

(4) Die Risikobewertung schließt gemäß Abschnitt A/15.7 des ISPS-Code mit einem 

Bericht der zuständigen Behörde ab. 

 

 

§ 7 

Plan zur Gefahrenabwehr 

 

(1) Der Betreiber der Hafenanlage hat auf der Grundlage des Berichts der zuständi-

gen Behörde zur Risikobewertung nach § 6 Abs. 4 einen auf die konkreten Gegeben-

heiten der jeweiligen Hafenanlage angepassten Plan zur Gefahrenabwehr auszuarbei-

ten und fortzuschreiben, der zur Schnittstelle von Schiff und Hafen dieser Hafenanla-

ge passt. Der Plan zur Gefahrenabwehr für die Hafenanlage ist unter Berücksichti-

gung der Hinweise des Absatz B/16 des ISPS-Codes abzufassen. 

 

(2) Für bestimmte Arten von Hafenanlagen können durch die zuständige Behörde 

Mindestanforderungen an die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr festgelegt werden. 

 

(3) Der Betreiber einer Hafenanlage kann eine anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr 

mit der Ausarbeitung und Fortschreibung des Plans beauftragen. 

 

(4) Der Plan zur Gefahrenabwehr und seine wesentliche Änderung bedürfen der Ge-

nehmigung durch die zuständige Behörde. 

 

(5) Der Betreiber der Hafenanlage ist verpflichtet, die ihm im Plan zur Gefahrenab-

wehr in der Hafenanlage zugeordneten Maßnahmen durchzuführen. 

 

(6) Die beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Behörde sind 

jederzeit befugt, die Einhaltung der dem Betreiber der Hafenanlage obliegenden Maß-

nahmen zur Gefahrenabwehr zu überprüfen und dazu die Hafenanlage zu betreten 

und zu besichtigen. 

Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Betreibers der Hafenanlage eine Erklä-
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rung über die Einhaltung der Vorschriften in der Hafenanlage gemäß Absatz B/16.62 

und 16.63 in Verbindung mit Teil B/Anhang 2 des ISPS-Code ausstellen. 

 

(7) Hat der Betreiber einer Hafenanlage keinen genehmigten Plan zur Gefahrenab-

wehr oder die ihm im genehmigten Plan zur Gefahrenabwehr zugeordneten Maßnah-

men nicht umgesetzt, kann die zuständige Behörde dem Betreiber der Hafenanlage 

die Abfertigung von Schiffen, die gemäß Abschnitt A/3.1 dem ISPS-Code unterliegen, 

untersagen. 

 

 

§ 8 

Einlaufkontrolle 

 

Wenn Tatsachen dafür sprechen, dass die in § 2 Abs. 1 genannten Schiffe nicht die 

Anforderungen des ISPS-Codes erfüllen oder ein triftiger Grund für die Annahme be-

steht, dass das Schiff eine unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit von Personen, 

Schiffen, Hafenanlagen oder sonstigen materiellen Gütern darstellt, so kann die zu-

ständige Behörde das Einlaufen in den Hafen von Bedingungen und Auflagen abhän-

gig machen, durch welche die Gefahr abgewehrt wird. 

 

 

§ 9 

Beauftragte oder Beauftragter für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage 

 

(1) Der Betreiber einer Hafenanlage hat der zuständigen Behörde eine Beauftragte 

oder einen Beauftragten für die Gefahrenabwehr zu benennen, die oder der insbe-

sondere die Aufgaben gemäß Abschnitt A/17.2 des ISPS-Code wahrzunehmen hat. 

 

(2) Die einschlägige Ausbildung gemäß Abschnitt A/18.1 des ISPS-Code erfolgt an 

einer zu diesem Zweck zertifizierten Schulungseinrichtung. Der Nachweis der Teil-

nahme erfolgt durch eine Bescheinigung, die von der Schulungseinrichtung auszustel-

len ist. 
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(3) Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine Schulungseinrichtung im Sinne von 

Absatz 2 zertifizieren. Die Zertifizierung kann widerrufen werden, wenn die Vorausset-

zungen nachträglich wegfallen. 

 

 

§ 10 

Anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr 

 

Die zuständige Behörde kann auf Antrag eine anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr 

zertifizieren. Die Zertifizierung kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen 

nachträglich wegfallen.  

 

 

§ 11 

Sicherheitserklärung 

 

(1) Die oder der Beauftragte für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage kann um die 

Erstellung einer Sicherheitserklärung nach Abschnitt A/5.1 des ISPS-Code ersuchen, 

wenn ein Schiff, mit dem ein Zusammenwirken mit der Hafenanlage stattfindet, nicht 

den Bedingungen des Kapitels XI-2 des SOLAS-Übereinkommens unterliegt. 

 

(2) Der Betreiber der Hafenanlage hat alle Sicherheitserklärungen mindestens ein 

Jahr aufzubewahren und diese auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 

 

 

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. ein Betreten oder eine Besichtigung nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 nicht gestattet;  

2. entgegen § 6 Abs. 2 Nr. 2 Auskünfte nicht erteilt oder Unterlagen nicht vorlegt; 

3. der Unterrichtungspflicht nach § 6 Abs. 3 nicht nachkommt; 

4. gegen die Pflicht zur Ausarbeitung und Fortschreibung eines Plans zur Gefahren-

abwehr für die Hafenanlage nach § 7 Abs. 1 verstößt; 
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5. gegen die Pflicht nach § 7 Abs. 5 verstößt, die ihr oder ihm im Plan zur Gefahren-

abwehr in der Hafenanlage zugeordneten Maßnahmen durchzuführen; 

6. entgegen § 8 als Führerin oder Führer eines Schiffes einer vollziehbaren Auflage 

oder Bedingung zuwiderhandelt; 

7. gegen die Pflicht nach § 9 verstößt, eine oder einen Beauftragten für die Gefah-

renabwehr in der Hafenanlage zu benennen; 

8. gegen die Aufbewahrungs- oder Vorlagepflicht nach § 11 Abs. 2 verstößt; 

 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet wer-

den. 

 

(2) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten ist die zuständige Behörde nach § 3. 

 

 

§ 13 

Gebühren 

 

Die zuständige Behörde erhebt für Amtshandlungen nach § 7 Abs. 4 und 6, § 8, § 9 

Abs. 3 und § 10 Gebühren; Auslagen sind zu erstatten. 

 

 

§ 14 

Einschränkung von Grundrechten 

 

Durch dieses Gesetz wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Artikel 2 Abs. 1 in 

Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes), das Recht auf Entfaltung der 

Persönlichkeit (Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes), auf Freiheit (Artikel 2 Abs. 2 des 

Grundgesetzes), auf Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes), auf Berufsfreiheit 

(Artikel 12 des Grundgesetzes), auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 

Grundgesetzes) und das Recht auf Eigentum (Artikel 14 des Grundgesetzes) einge-

schränkt. 
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§ 15  

In-Kraft-Treten 

 

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Stand: 26.05.2004 

Entwurf 

Landesverordnung  

zur Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren 

Vom        Juni 2004 

 

Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein 

vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 12. Dezember 2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 240), in Verbindung mit § 5 

Abs. 1 der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14. Januar 1980 (GVOBl. Schl.-H. S. 9), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom                                (GVOBl. Schl.-H. S.       ), verordnet das Innen-

ministerium: 

 

Artikel 1 

Der allgemeine Gebührentarif der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 237), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom                            (GVOBl. Schl.-H. S.      ), 

wird wie folgt geändert: 

 

Nach Tarifstelle 18.6 wird folgende Tarifstelle 18.7 angefügt: 

  

„18.7 Verbesserung der Sicherheit in den schleswig-
holsteinischen Hafenanlagen 
 

 

18.7.1 Plan zur Gefahrenabwehr nach § 7 Abs. 4 des Ha-
fenanlagensicherheitsgesetzes (HaSiG) vom            
2004 (GVOBl. Schl.-H. S……..) 
 

 

18.7.1.1 Genehmigung des Planes 1 000 bis 4 000 
  

Anmerkung zu Tarifstelle 18.7.1.1: 
 
Mit den Verwaltungsgebühren sind alle Auslagen 
nach § 10 des Verwaltungskostengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein abgegolten. 
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18.7.1.2 Wesentliche Änderung des Planes  

 
a) für den Einsatz jeder Mitarbeiterin oder jedes 

Mitarbeiters je angefangene Stunde  
 

b) b) für den Einsatz eines Kraftfahrzeuges für je-
den angefangenen Kilometer des Hin- und 
Rückweges 
 

 
 

61 
 
 

  0,50 

18.7.2 Erklärung über die Einhaltung der Vorschriften 
durch die Hafenanlage nach § 7 Abs. 6  
Satz 2 HaSiG 
 

100 

 Anmerkung zu Tarifstelle 18.7.2: 
 
Mit den Verwaltungsgebühren sind alle Auslagen 
nach § 10 des Verwaltungskostengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein abgegolten. 
 

 

18.7.3 Gestatten des Einlaufens nach § 8 HaSiG 
im Rahmen der Erteilung von Bedingungen und 
Auflagen 

 

500 
 

 a) für den Einsatz jeder Mitarbeiterin oder jedes 
Mitarbeiters je angefangene Stunde 

 

61 
 

 b) für jeden Einsatz von Schiffen, je angefangener 
Stunde bei einer Motorleistung 

 

 

 aa) bis 118 kW (rd. 160 PS) 
 

25 

 bb) bis 295 kW (rd. 400 PS) 
 

45 

 cc) bis 736 kW (1 000 PS) 
 

100 

 dd) bis 1 472 kW (2 000 PS) 
 

180 

 ee) über 1 472 kW (2 000 PS) 
 

250 

18.7.4.1 Zertifizierung einer Schulungseinrichtung nach § 9 
Abs. 3 Satz 1 HaSiG 

 

500 

18.7.4.2 Widerruf der Zertifizierung einer Schulungseinrich-
tung nach § 9 Abs. 3 Satz 2 HaSiG 
 

100 
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 Anmerkung zu Tarifstellen 18.7.4.1 und 18.7.4.2: 

Die Gebührenpflicht nach Tarifstellen 18.7.4.1 und 
18.7.4.2 umfasst auch die Ablehnung der beantrag-
ten Amtshandlung. 
 

 

18.7.5.1 Zertifizierung einer anerkannten Stelle zur Gefah-
renabwehr nach § 10 Satz 1 HaSiG 
 

500 

18.7.5.2 Widerruf der Zertifizierung einer anerkannten Stelle 
zur Gefahrenabwehr nach § 10 Satz 2 HaSiG 
 

100 

 Anmerkung zu Tarifstellen 18.7.5.1 und 18.7.5.2:  
 
Die Gebührenpflicht nach Tarifstellen 18.7.5.1 und 
18.7.5.2 umfasst auch die Ablehnung der beantrag-
ten Amtshandlung.“ 

 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

 

 

Kiel,   

 

 

K l a u s   B u ß 

Innenminister 
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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Sicherheit in den  
schleswig-holsteinischen Häfen - Stand: 14.05.2004 
LT-Drucksache 15/3452 
Betr.: Innen-und Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss (09.06.04 Top 7) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Terrorbekämpfung im Bereich der internationalen Schifffahrt hat einen engen Bezug zu 
datenschutzrechtlichen Fragestellungen. Denn die notwendige Abwehr terroristischer 
Aktivitäten und die entsprechende Vorsorge hat stets die Gewinnung und Nutzung von 
Informationen über natürliche Personen zur Folge. Dabei besteht die Gefahr, dass auch die 
Daten einer Vielzahl unbescholtener Bürgerinnen und Bürger erhoben und verarbeitet 
werden. Demgemäß ist bereits im Vorfeld darauf zu achten, dass die Datenverarbeitung 
sich im Rahmen der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit bewegt und dass auch 
verfahrensrechtlich der datenschutzrechtliche Grundrechtsschutz gewährleistet ist. 
 
Im Bereich der internationalen Schifffahrt ist zu erwarten, dass die Daten von Passagieren, 
Frachtführern, Besatzungen und der im Hafenbereich tätigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Schifffahrts- und Hafenbetriebe betroffen sein werden. Auch Touristen und 
Besucher, die den Hafenbereich aus privatem Interesse aufsuchen, werden durch 
Maßnahmen betroffen sein. 
 
Der oben genannte Gesetzesentwurf betrifft einen Teilbereich der datenschutzrechtlich 
relevanten Gefahrenvorsorge im Schifffahrts- und Hafenbereich. Von Bedeutung sind hier 
insbesondere die in § 4 vorgesehenen polizeilichen Sicht- und Anhaltekontrollen sowie die 
damit verbundenen Betretungsbefugnisse. Besonders hervorzuheben ist die in § 12 ff. des 
Gesetzesentwurfs vorgesehene Zuverlässigkeitsüberprüfung. Im Rahmen dieser 
Zuverlässigkeitsüberprüfung - die mit einer Sicherheitsüberprüfung nach dem 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz vergleichbar ist -  ist insbesondere die in § 3 vorgesehene 
Zuständigkeit der Wasserschutzpolizei problematisch, da hier das Trennungsgebot 
zwischen geheimdienstlicher und polizeilicher Tätigkeit berührt ist. 

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 15/4593 
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Eine erste Fassung des Gesetzentwurfs wurde uns Ende April vorgelegt und wir haben im 
Vorfeld bereits gegenüber dem Innenministerium Stellung genommen. Dabei konnte 
bezüglich einiger wesentlicher Eckpunkte - etwa der Zweckbindung der erhobenen Daten - 
bereits Übereinstimmung hergestellt werden. Unterschiedlich wird jedoch nach wie vor die 
Zuständigkeit der Wasserschutzpolizei beurteilt. 
 
1. zu § 3 i.V.m. § 12 ff.HaSG-E  
 

Nach wie vor bestehen Bedenken bezüglich der Zuständigkeit der Wasserschutzpolizei-
direktion für die Durchführung der Zuverlässigkeitsprüfung.  
 
Zwar ist zu konstatieren, dass die Wasserschutzpolizei grundsätzlich für den Bereich 
der Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge in den Hafengebieten zuständig ist. Auch ist 
unzweifelhaft, dass bei der Wasserschutzpolizei sachliche Kenntnisse über die 
Vorgänge in den Hafenbereichen vorhanden sind. 
 
Dies ändert aber nichts daran, dass hier eine Polizeibehörde außerhalb ihres eigentlichen 
Tätigkeitsbereiches im Rahmen einer Zuverlässigkeitsprüfung tätig wird, die materiell 
einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz vergleichbar ist 
und in deren Rahmen auch geheimdienstliche Informationen verarbeitet werden. Es 
besteht die Gefahr einer Umgehung der Trennung zwischen geheimdienstlicher und 
polizeilicher Datenverarbeitung. 
 
Im Rahmen der Datenerhebung gemäß § 13 HASG-E sind auch Unstimmigkeiten mit 
bundesrechtlichen Vorschriften zu finden. So darf etwa die Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister nicht durch die Wasserschutzpolizei im Rahmen einer 
Zuverlässigkeitsüberprüfung erfolgen. Denn § 41 BZRG bietet keine Möglichkeit einer 
solchen Auskunft; die (Wasser-)Schutzpolizei ist dort nicht vorgesehen. Die Frage, 
welchen Behörden die Möglichkeit einer unbeschränkten Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister eingeräumt werden kann, ist abschließend in § 41 BZRG 
bundesrechtlich festgelegt. Eine Erweiterung durch Landesgesetze ist nicht zulässig und 
daher wirkungslos. Vom Innenministerium wurde uns insoweit bereits signalisiert, dass 
- zumindest im Verordnungswege geregelt - zunächst der Betroffene nur aufgefordert 
werden soll, ein polizeiliches Führungszeugnis zu beantragen. 
 
Dies zeigt, dass die Konstruktion einer ordnungsbehördlichen Zuverlässigkeitsprüfung 
durch Polizeibehörden in der Rechtsordnung ein Sonderfall ist. 
 
Sofern im Sonderordnungsrecht Zuverlässigkeitsprüfungen für die Tätigkeit in 
sicherheitsrelevanten Bereichen vorgesehen sind, werden diese in anderen - aber ähnlich 
gelagerten - Rechtsbereichen nicht durch Polizeibehörden durchgeführt. So ist für 
Zuverlässigkeitsprüfungen nach dem Luftverkehrsgesetz in Schleswig-Holstein das 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr zuständig (§ 1 Nr. 3 der Landesverordnung zur 
Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Luftverkehrsgesetz). 
Zuverlässigkeitsprüfungen für die Tätigkeit im Bereich von Atomanlagen führt nicht die 
Polizei durch, sondern vielmehr das Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Verbraucherschutz (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 7 Landesverordnung über die zuständigen 
Behörden nach dem Atomgesetz) bzw. - soweit die Ausführung in der Kompetenz des 
Bundes liegt - das Bundesamt für Strahlenschutz (vgl. § 23 AtomG).  
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Dementsprechend sieht auch der uns vorliegende Gesetzesentwurf der Landesregierung 
Niedersachsen vom 21. Mai 2004 vor, dass nicht eine Polizeibehörde, sondern vielmehr 
„das für Häfen zuständige Ministerium“ die zuständige Behörde i.S.d. § 3 sein soll. 
 
Sofern die Zuständigkeit für die Durchführung der Zuverlässigkeitsprüfung einer 
anderen Behörde übertragen würde, wäre - gerade im Hinblick auf die kollidierende 
Strafverfolgungsaufgabe der Wasserschutzpolizeidirektion - die Sicherstellung der 
erforderlichen Zweckbindung wesentlich erleichtert. Abgrenzungsprobleme in der 
Praxis würden in diesem Fall weniger Schwierigkeiten bereiten. Zudem ist angesichts 
der bevorstehenden Reform der Polizeistruktur im Land Schleswig-Holstein fraglich, 
welche Behörde die Zuständigkeit der Wasserschutzpolizeidirektion übernimmt, falls 
diese wegfallen sollte. Entstehende Unsicherheiten könnte bereits heute vorgebeugt 
werden.  
 
Deshalb spricht viel dafür, die Zuverlässigkeitsprüfung beim Verkehrsministerium oder 
beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr anzusiedeln. Im Landesamt für 
Straßenbau und Verkehr dürfte aufgrund der Zuständigkeit für die 
Zuverlässigkeitsprüfung im Bereich des Luftverkehrs entsprechendes Fachwissen 
vorhanden sein. Eine Zuständigkeit im Bereich des Verkehrsministeriums wäre 
bezüglich der in § 13 Abs. 1 geregelten Abfragebefugnisse am wenigsten 
problematisch. 
 
Daher wird folgende Ergänzung des § 3 durch einen Absatz 2 angeregt: 

 
„(2) Für die Zuverlässigkeitsprüfung gemäß §§ 12 bis 16 ist abweichend von 
Absatz 1 das Verkehrsministerium zuständig.“ 

 
2. zu § 4 HaSG-E 
 

Diese Vorschrift ergänzt die Anhalte- und Kontrollbefugnisse des im 
Landesverwaltungsgesetz geregelten allgemeinen Polizeirechts.  
 
Zu begrüßen ist, dass die Eingriffsbefugnis im Wesentlichen auf eine Anhalte- und 
Sichtkontrolle begrenzt wurde und auf weitergehende anlassfreie Kontrollbefugnisse 
verzichtet wurde. 

 
 Ich gehe davon aus, dass die Vorschrift keine Pflicht zur Auskunftserteilung begründet, 

da eine solche Pflicht - anders als in § 180 Abs. 2 LVwG - nicht ausdrücklich geregelt 
ist. Dementsprechend werden die befragten Personen gemäß § 178 Abs. 3 LVwG auf 
die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen sein.  

 
3. zu § 12 Abs. 6 i.V.m. § 16 HaSG-E 

 
Bislang nicht erörtert wurde die in § 12 Abs. 6 HaSG-E vorgesehene Befugnis zur 
Übermittlung der Ergebnisse der Überprüfung an die jeweils zuständigen Behörden 
anderer Bundesländer. Hier fehlt eine entsprechende Löschungsregelung bei den 
Behörden der anderen Länder. Es sollte durch eine Regelung klargestellt werden, dass 
die Daten nur dann an andere Behörden weitergegeben werden dürfen, wenn 
sichergestellt ist, dass die in § 16 Abs. 2 Nr. 1. HaSG-E vorgesehenen Löschungsfristen 
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auch durch die Behörden der anderen Länder eingehalten werden, und zwar auch in 
Bezug auf die nach § 12 Abs. 6 HaSG-E übermittelten Daten. 
 

 
4. zu § 13 Abs. 1 HaSG-E 
 

Diese Vorschrift ist - wie bereits angedeutet - im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit 
bundesrechtlichen Vorschriften nach wie vor problematisch. 
 
Der im Rahmen des § 13 Nr. 2 HASG-E vorgesehene Datenaustausch mit den dort 
genannten Geheimdienstbehörden,  also die Möglichkeit der Auskunfterteilung durch 
das Landesamt für Verfassungsschutz, durch den Bundesnachrichtendienst und durch 
den Militärischen Abschirmdienst, berücksichtigt das Trennungsgebot zwischen 
polizeilicher und geheimdienstlicher Datenhaltung nur unzureichend. Hier kommt - 
sofern nicht unser Änderungsvorschlag zu § 3 Berücksichtigung findet - rechtlich zum 
Tragen, dass eine Polizeibehörde außerhalb ihres gefahrenabwehrenden 
Tätigkeitsbereiches auftritt und im Rahmen einer sonderordnungsrechtlichen 
Zuverlässigkeitsprüfung tätig wird. Dadurch besteht die Gefahr, dass geheimdienstliche 
Informationen für Zwecke der Strafverfolgung verwendet und andere gesetzlich 
vorgesehene Schranken für die Weitergabe von Daten umgangen werden. 
 
Wie bereits angesprochen, ist die Einholung einer Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister durch die Wasserschutzpolizei bundesrechtlich nicht möglich. 

 
5. zu § 14 HaSG-E 

 
Angesichts der Tatsache, dass unter Umständen sogar Informationen ausgewertet 
werden, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln - etwa durch eine nicht richterlich 
angeordnete Telefonüberwachung oder durch eine nachrichtendienstliche Observation - 
erlangt wurden, ist die unbedingte Zweckbindung der verarbeiteten Daten von größter 
Bedeutung. 
 
Über die in § 14 enthaltene Zweckbindungsregelung wurde bereits mit dem 
Innenministerium korrespondiert und Einvernehmen erzielt. Der Regelung stimmen wir 
ausdrücklich zu. Es besteht aber das Problem der organisatorischen Absicherung der 
Zweckbindung, weshalb die Vorschrift entsprechend ergänzt werden sollte. 
 
Die gemäß § 13 erhobenen Daten dürfen nach der in § 14 enthaltenen 
Zweckbestimmung nicht zur Strafverfolgung eingesetzt werden. Ob jedoch diese 
Zweckbindung eingehalten werden kann, wenn die Daten in den Händen einer 
Strafverfolgungsbehörde liegen, ist fraglich. Hier kann es zu Überschneidungen 
kommen, die nicht nur die Zweckbindung in Frage stellen und damit unter 
Datenschutzgesichtspunkten bedenklich sind. Unklarheiten in der Praxis können die 
Arbeit der Wasserschutzpolizei unnötig erschweren.  
 
Daher wird nochmals auf den Vorschlag zu § 3 i.V.m. § 12 ff. HASG zu verwiessen.  
 
Sofern diesem Vorschlag nicht gefolgt wird, sollte zumindest sichergestellt werden, dass 
innerhalb der Wasserschutzpolizeidirektion der im Bereich der Zuverlässigkeitsprüfung 
angelegte Aktenbestand bzw. Datenbestand vom sonstigen Datenbestand getrennt wird. 
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Zudem ist die sachbearbeitende Stelle innerhalb der Wasserschutzpolizeidirektion 
organisatorisch und räumlich von anderen Stellen, insbesondere solchen, die Aufgaben 
der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr wahrnehmen, zu trennen. Hierüber konnte 
mit dem Innenministerium prinzipiell Einvernehmen hergestellt werden. 
 
Es handelt sich dabei um wesentliche Fragen, die im Gesetz selbst zu regeln sind. Nach 
den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ist nicht nur die Rechtsgrundlage für die 
Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ausdrücklich zu regeln. Das 
Gesetz muss vielmehr auch Regeln zur verfahrensmäßigen Absicherung enthalten. Eine 
Regelung der organisatorischen Sicherung der Zweckbindung nur durch Verordnung ist 
nicht ausreichend. 
 
Demgemäß schlage ich vor § 14 um folgenden Absatz zu ergänzen: 
 

Abs. 2: Zugriff auf die im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung erhobenen Daten 
erhalten nur die mit der Durchführung der Sicherheitsüberprüfung betrauten 
Mitarbeiter der zuständigen Behörde. Die Daten sind vom sonstigen 
Datenbestand der Behörde getrennt aufzubewahren und vor Zugriffen besonders 
zu schützen.  

 
6. zu § 15 HaSG-E 

 
§ 15 Abs. 2 Satz 3 ist missverständlich. Die Verweisung auf § 161 StPO kollidiert mit 
der in § 14 enthaltenen Zweckbestimmung.  
 
Da § 14 eine „andere gesetzliche Vorschrift“ i.S.d. § 161 Abs. 1 Satz 1 StPO ist, sollte 
§ 161 nicht zum Tragen kommen. Darüber hinaus ist § 14 eine der Datenübermittlung 
entgegenstehende landesgesetzliche Verwendungsregelung i.S.d. § 160 Abs. 4 StPO.  
 
§ 15 Abs. 2 Satz 3 sollte gestrichen werden, um Unklarheiten bei der 
Gesetzesauslegung zu vermeiden. Diese Unklarheiten können dazu führen, dass 
ungefiltert geheimdienstliche Daten in die Strafverfolgung einfließen. Dies ist aber - wie 
bereits ausgeführt - vor dem Hintergrund des Trennungsgebotes zwischen 
nachrichtendienstlicher und polizeilicher Tätigkeit nicht zu rechtfertigen.  
 
Polizeibehörden und Nachrichtendienste erlangen ihre Informationen aufgrund sehr 
unterschiedlich strukturierter Befugnisnormen. Während die Polizeibehören im Bereich 
der Strafverfolgung erst bei Vorliegen eines konkreten Anfangsverdachts - und auch 
dort zielgerichtet im Hinblick auf diesen Anfangsverdacht - ermitteln, werden die 
Nachrichtendienste bereits weit unterhalb dieser Verdachtsschwelle im Vorfeld tätig. 
Sie erforschen dabei weiträumig Zusammenhänge. Deshalb ist zu vermeiden, dass 
dieser im Vorfeld - ohne bestimmten Anfangsverdacht - ermittelte Kenntnisstand der 
Nachrichtendienste über eine bestimmte Person, nunmehr - quasi zufällig - anlässlich 
einer Zuverlässigkeitsprüfung auch für Zwecke der Strafverfolgung zur Verfügung 
steht. Es wäre rechtsstaatlich bedenklich, wenn etwa undifferenziert Kenntnisse, die 
durch eine geheimdienstliche Telefonüberwachung oder Observation erlangt wurden, in 
das Strafverfahren einfließen. Dies sollte nur dann erfolgen, wenn die 
Geheimdienstbehörden die Strafverfolgungsbehörden im Rahmen der bereits 
bestehenden gesetzlichen Vorschriften nach vorheriger Prüfung und Auswertung im 
Einzelfall über einen Sachverhalt gezielt informieren. 
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Demgemäß muss die in § 14 HaSG-E verankerte Bindung an den Zweck, die 
Zuverlässigkeit einer Person für die Tätigkeit in einem sicherheitsrelevanten Bereich zu 
prüfen, uneingeschränkt gelten.  
 
Dies gilt um so mehr, als die Wasserschutzpolizei gemäß § 163 Abs. 1 Satz 1 StPO 
einem strafrechtlichen Verfolgungszwang unterliegt, also insoweit über keinen 
Entscheidungsspielraum verfügt. Damit würde die Zweckbindungsregelung des § 14 
quasi ad absurdum geführt. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Dr. Weichert 
 
Dr. Thilo Weichert 
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An die 
Vorsitzende des  
Innen- und Rechtsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Frau Monika Schwalm (MdL) 
 
24105 Kiel 
 

Innenministerium 
des Landes 

Schleswig-Holstein 

 
 Staatssekretär 

 
Kiel, 12. August 2004 
  
 
 
Hafenanlagensicherheitsgesetz - Mindestanforderungen für Kreuzfahrtterminals 
 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

ich nehme Bezug auf die für den 18. August 2004 terminierte Sitzung des Innen- und 

Rechtsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages, in der es unter ande-

rem um die Umsetzung von Mindestanforderungen für Kreuzfahrtterminals bei der 

Durchführung des ISPS-Codes in schleswig-holsteinischen Häfen geht. 

 

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e. V. (ZdS) hat in seiner Stel-

lungnahme vom 2. April 2004 kritisch zu den Mindestanforderungen für Kreuzfahrt-

terminals Stellung genommen und darum gebeten, die Mindestanforderungen als 

„Leitlinien mit empfehlendem Charakter zu veröffentlichen“, d.h. sie nicht als Bestand-

teil einer Rechtsverordnung, sondern als Orientierungsrahmen für die konkrete Aus-

gestaltung der Sicherheitsanforderungen in den Häfen festzulegen.  

 
Aufgrund der Bedenken des ZdS ist das Innenministerium in Abstimmung mit dem 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr bereit, darauf zu verzichten, dass die 

Mindestanforderungen für Kreuzfahrtterminals in Schleswig-Holstein im Verordnungs-
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weg eingeführt werden. Das Innenministerium wird in den anderen Küstenländern da-

für werben, vergleichbare Entscheidungsmaßstäbe bei dortigen Genehmigungen der 

Hafensicherheitspläne zugrunde zu legen. Auf normative Festlegung kann dort nicht 

(mehr) gedrungen werden. Dass die Hafenwirtschaft die Gefahr von Wettbewerbsver-

zerrung aufgrund unterschiedlicher Genehmigungsstandards hinzunehmen bereit ist, 

hat diese Entscheidung veranlasst. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Ulrich Lorenz 
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Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Innen- und Rechtsausschuss 
Die Vorsitzende 
 
per mail: innenausschuss@landtag.ltsh.de 

 
Tel. 0431 - 57 00 50 30 
Fax: 0431 - 57 00 50 35 
e-mail: info@staedteverband-sh.de  
Internet: www.staedteverband-sh.de 

  
Unser Zeichen: 73.00.00 ze-zö 
(bei Antwort bitte angeben) 

Datum: 16.06.2004 

 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Sicherheit in den schleswig-
holsteinischen Hafenanlagen (Hafenanlagensicherheitsgesetz – HaSiG) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Schwalm, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zur 108. Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landta-
ges am 17. Juni 2004 zum Thema Hafenanlagensicherheitsgesetz möchten wir die Gele-
genheit nutzen, aus Sicht des Städteverbandes Schleswig-Holstein – und damit aus der 
Sicht der betroffenen drei großen Hafen- und Seemannsämter der Städte Lübeck, Flensburg 
und Kiel – einige wesentliche Gesichtspunkte in die laufende Diskussion einzubringen.  
 
Mit dem Hafenanlagensicherheitsgesetz wird auf der Basis internationaler Vereinbarungen 
eine neue Gesetzesgrundlage für die norddeutschen Länder gelegt, die erhebliche Schnitt-
stellen zur bestehenden Rechtslage, insbesondere  
 

- zur Landesverordnung für die Häfen in Schleswig-Holstein (Hafenverordnung – HafVO) 
- Hafensicherheitsverordnung (HSVO) 

 
und den darin geregelten Zuständigkeiten der Hafenbehörden mit sich bringt. Durch die neue 
Rechtslage werden die Zuständigkeitsfragen unklar, es werden Schnittstellen der zuständi-
gen Behörden nicht definiert und die Aufgaben der Hafenbehörden im täglichen Alltagsge-
schäft werden rechtsunsicher und unnötig problematisch. Die vom Innenministerium des 
Landes Schleswig-Holstein zugesagte Beteiligung der Hafenämter – auch unter dem Blick-
winkel der Anhörungs- und Beteiligungsvereinbarung der kommunalen Landesverbände mit 
der Landesregierung – hat derzeit nicht in ausreichendem und befriedigendem Maße stattge-
funden. Die angedachte Lösung, die problematischen Schnittstellenfragen in einer weiteren 
Nachfolgeverordnung gesondert zu regeln – vor dem Hintergrund der derzeitigen Sachlage 
mit sehr ungeklärtem Zeithorizont – ist aus unserer Sicht nicht mehr angemessen und zeit-
gemäß und wäre im Hinblick auf klare und eindeutige Regelungen im Hafenanlagensicher-
heitsgesetz überflüssig. 
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Überlegungen und Entwürfe zu anderen 
Rechtsmaterien – beispielsweise zum Thema Notliegeplatzkonzept, Anlaufbedingungsver-
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ordnung etc. – in denen Schnittstellen und Zuständigkeiten der Hafenbehörden ausreichend 
vorher diskutiert und klar definiert werden. 
 
Wir bitten mit Nachdruck darum, dass die Bedenken der Hafenbehörden im laufenden Ge-
setzgebungsverfahren ausreichend Berücksichtigung finden. Gerne stehen wir auch für eine 
persönliche Erläuterung der Angelegenheit unter Hinzuziehung der zuständigen Hafenkapi-
täne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung 
 
 
 
Claudia Zempel 
Dezernentin 
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Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Innen- und Rechtsausschuss 
Die Vorsitzende 
 
per mail: innenausschuss@landtag.ltsh.de 

 
Tel. 0431 - 57 00 50 30 
Fax: 0431 - 57 00 50 35 
e-mail: info@staedteverband-sh.de  
Internet: www.staedteverband-sh.de 

  
Unser Zeichen: 73.00.00 ze-zö 
(bei Antwort bitte angeben) 

Datum: 16.06.2004 

 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Sicherheit in den schleswig-
holsteinischen Hafenanlagen (Hafenanlagensicherheitsgesetz – HaSiG) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Schwalm, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zur 108. Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landta-
ges am 17. Juni 2004 zum Thema Hafenanlagensicherheitsgesetz möchten wir die Gele-
genheit nutzen, aus Sicht des Städteverbandes Schleswig-Holstein – und damit aus der 
Sicht der betroffenen drei großen Hafen- und Seemannsämter der Städte Lübeck, Flensburg 
und Kiel – einige wesentliche Gesichtspunkte in die laufende Diskussion einzubringen.  
 
Mit dem Hafenanlagensicherheitsgesetz wird auf der Basis internationaler Vereinbarungen 
eine neue Gesetzesgrundlage für die norddeutschen Länder gelegt, die erhebliche Schnitt-
stellen zur bestehenden Rechtslage, insbesondere  
 

- zur Landesverordnung für die Häfen in Schleswig-Holstein (Hafenverordnung – HafVO) 
- Hafensicherheitsverordnung (HSVO) 

 
und den darin geregelten Zuständigkeiten der Hafenbehörden mit sich bringt. Durch die neue 
Rechtslage werden die Zuständigkeitsfragen unklar, es werden Schnittstellen der zuständi-
gen Behörden nicht definiert und die Aufgaben der Hafenbehörden im täglichen Alltagsge-
schäft werden rechtsunsicher und unnötig problematisch. Die vom Innenministerium des 
Landes Schleswig-Holstein zugesagte Beteiligung der Hafenämter – auch unter dem Blick-
winkel der Anhörungs- und Beteiligungsvereinbarung der kommunalen Landesverbände mit 
der Landesregierung – hat derzeit nicht in ausreichendem und befriedigendem Maße stattge-
funden. Die angedachte Lösung, die problematischen Schnittstellenfragen in einer weiteren 
Nachfolgeverordnung gesondert zu regeln – vor dem Hintergrund der derzeitigen Sachlage 
mit sehr ungeklärtem Zeithorizont – ist aus unserer Sicht nicht mehr angemessen und zeit-
gemäß und wäre im Hinblick auf klare und eindeutige Regelungen im Hafenanlagensicher-
heitsgesetz überflüssig. 
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Überlegungen und Entwürfe zu anderen 
Rechtsmaterien – beispielsweise zum Thema Notliegeplatzkonzept, Anlaufbedingungsver-
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ordnung etc. – in denen Schnittstellen und Zuständigkeiten der Hafenbehörden ausreichend 
vorher diskutiert und klar definiert werden. 
 
Wir bitten mit Nachdruck darum, dass die Bedenken der Hafenbehörden im laufenden Ge-
setzgebungsverfahren ausreichend Berücksichtigung finden. Gerne stehen wir auch für eine 
persönliche Erläuterung der Angelegenheit unter Hinzuziehung der zuständigen Hafenkapi-
täne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung 
 
 
 
Claudia Zempel 
Dezernentin 
 
 



 

 
Deutsche Seemannsmission e.V.       

Kiel, d. 16.8.04 
 
An den  
Innen- und Rechtsausschuss des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
 
 
Per E-Mail 
 
 
Anhörung des Innen-, Rechts- und Wirtschaftsausschusses des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages am 18.8.04 zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Sicherheit in 
den schleswig- holsteinischen Hafenanlagen (Hafenanlagensicherheitsgesetz –HaSiG) 
 
 
 

ISPS-Code: Die Würde des Seemanns muss gewahrt bleiben! 
 
Vorbemerkung: „Support of seafarer ´s dignity ist das Leitwort der 
Seemannsmission. Für die Würde aller Seeleute treten wir ein, unabhängig 
davon, woher sie kommen, was sie glauben und welche Funktion an Bord sie 
haben. Wir besuchen Seeleute an Bord, laden sie in unsere Heime und Clubs 
ein, übernehmen Serviceleistungen und halten Kontakt zu ihnen im Krankenhaus 
oder im Gefängnis. 
In Schleswig Holstein und Hamburg begegnen wir bei Schiffsbesuchen Jahr für 
Jahr etwa 15.000 Seeleuten, 200 kranke Seeleute werden von uns 
durchschnittlich betreut, mehr als 55.000 Übernachtungen zählen wir in 
unseren Heimen und in unseren Clubs sind wir Gastgeber für mehr als 50.000 
Besucher pro Jahr. 
 
Mit den neuen Sicherheitsbestimmungen ist die Arbeit der Seemannsmission 
erheblich eingeschränkt. Unsere Mitarbeitenden haben Schwierigkeiten, ihrer 
Arbeit nachzugehen: mit Sicherheitspersonal gibt es Diskussionen, teilweise 
sind Schiffsbesuche unterbunden worden. Umgekehrt mehren sich Berichte, 
dass Seeleute Probleme bekommen, mit der Seemannsmission Kontakt 
aufzunehmen, unsere Heime und Clubs zu besuchen und Besucher an Bord zu 
empfangen. Seeleute fühlen sich in ihren Grundrechten eingeschränkt. Ihre 
ohnehin enorme Arbeitsbelastung steigt noch durch zusätzlichen Schriftverkehr 
und Sicherheitswachen. In Einzelfällen haben verschlossen Türen den Zugang 
zur Sicherheitsausrüstung unmöglich gemacht. 
 
Aus diesen ersten Erfahrungen ergeben sich für uns folgende Forderungen: 
 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 15/4797 



•  In einer Präambel zum HaSiG sollte die Menschenwürde und die daraus 
resultierende Freizügigkeit der Seeleute als ein bei allen Maßnahmen zu 
berücksichtigendes höchstes Gut betont werden. Das Schiff darf im Hafen 
nicht zu einem „Gefängnis“ für Seeleute werden. – Eine solche Präambel ist 
ein „Gegengewicht“ zu § 14 (Einschränkung von Grundrechten). 

 
•  Die freie, ungehinderte Zugangsberechtigung für Mitarbeitende der 

Seemannsmission in den Häfen und auf den Schiffen sollte als soziale 
Verpflichtung der Hafenbetreiber und der Reeder im Gesetz ausdrücklich 
verankert werden. – Bereits im ISPS Code ist diese Forderung für „welfare 
worker“ festgelegt. 

 
•  Die örtlichen Hafenbetreiber haben in Zusammenarbeit mit Reedern und der 

Seemannsmission Seeleuten in ihrer Freizeit die Möglichkeit zu eröffnen, 
schnell und unkompliziert, Einrichtungen der Seemannsmission zu besuchen. 

 
•  Regelungen für Besuche von Verwandten und Freunden der Seeleute an Bord 

sollten so großzügig gestaltet werden, dass soziales Leben möglich bleibt. 
 
•  Der Seemannsmission als sozial-diakonische Dienstleistung sollte durch 

ggfs. erforderliche Sicherheitsüberprüfungen und Ausstellen von 
Sicherheitsausweisen keine Kosten entstehen. Diese Aufwendungen sollte 
das Land Schleswig-Holstein tragen. 

 
•  Beauftragte der Seemannsmission sollten zu den Beratungen der örtlichen 

Hafensicherheitsgremien grundsätzlich eingeladen werden. 
 
 
gez. 
Axel Matyba, Seemannspastor (0151-12138827) 
Jürgen Classens, Seemannsdiakon (0172-4044844) 
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